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Neue Ordnung über die gewerkschaftliche 
Interessenvertretung im arbeitsrechtlichen Verfahren
RUDI KRANKE, Leiter der Rechtsabteilung beim Bundesvorstand des FDGB

Auf dem 9. FDGB-Kongreß stellte Harry T i s c h ,  Vorsit
zender des FDGB-Bundesvorstandes, fest: „Es gehört zur 
Interessenvertretung durch die Gewerkschaften, sich kom
promißlos für die Verwirklichung der Gesetze unseres so
zialistischen Staates einzusetzen, und zwar im Interesse der 
ganzen Klasse und aller Werktätigen.“1 Diese Orientierung 
ist fester Bestandteil der Gewerkschaftspolitik. Es ist An
liegen gewerkschaftlicher Rechtsarbeit, alles zu tun, um 
auf die Verwirklichung des sozialistischen Arbeitsrechts 
in den Betrieben Einfluß zu nehmen. Dazu gehört auch, daß 
die Gewerkschaften ihre Mitglieder bei der Verwirklichung 
ihrer gesetzlich garantierten Rechte im Arbeitsprozeß un
terstützen. Gemäß Abschn. I Ziff. 2 Buchst, d der auf dem
9. Kongreß beschlossenen Satzung des FDGB hat jedes 
Gewerkschaftsmitglied „das Recht, die Gewerkschaften 
zur Vertretung seiner Rechte in Anspruch zu nehmen“. Im 
Vordergrund steht dabei die Lösung der Konflikte un
mittelbar im Betrieb. Ist auch unter Mithilfe der Gewerk
schaft keine Übereinstimmung zwischen dem Werktätigen 
und seinem Betrieb zu erreichen und muß zur Klärung der 
Rechtslage und der sich daraus ergebenden Ansprüche der 
Rechtsweg beschritten werden, hat das Gewerkschaftsmit
glied gemäß Abschn. I Ziff. 4 Buchst, a der Satzung die 
Möglichkeit, „kostenlose Rechtshilfe durch die Gewerk
schaftsorgane in arbeitsrechtlichen Fragen zu erhalten“.

Zur Ausgestaltung dieses satzungsmäßigen Rechts jedes 
Gewerkschaftsmitglieds hat das Sekretariat des Bundes
vorstandes des FDGB am 1. August 1979 die „Ordnung über 
die gewerkschaftliche Prozeßvertretung und Mitwirkung 
im arbeitsrechtlichen Verfahren“2 beschlossen. Damit wurde 
gleichzeitig die bisher geltende „Ordnung für die Mitwir
kung der Gewerkschaften im arbeitsrechtlichen Verfahren“ 
aus dem Jahre 19663 aufgehoben.

Die neue Ordnung trägt dem Entwicklungsprozeß der 
vergangenen Jahre und den dabei auf diesem Gebiet der 
Gewerkschaftsarbeit gewonnenen Erfahrungen Rechnung. 
In Verwirklichung der gewerkschaftlichen Beschlüsse zur 
Rechtsarbeit4 und durch die umfassende Teilnahme der 
Gewerkschaften am Prozeß der Ausarbeitung, der Diskus
sion, der Beschlußfassung sowie der Realisierung der ar
beitsrechtlichen Regelungen, in ganz besonderem Maße des 
AGB, hat sich eine breite ehrenamtliche gewerkschaftliche 
Aktivität auch auf dem Gebiet der Prozeßvertretung und 
der Mitwirkung vor den Kammern und Senaten für Ar
beitsrecht der Gerichte entwickelt. Das führte gleichzeitig 
zu einer neuen Qualität der gewerkschaftlichen Interessen
vertretung auch auf diesem Gebiet.

Gewerkschaftliche Rechtsarbeit im Betrieb

Durch die Konfliktkommissionen werden ca. 90 Prozent 
aller arbeitsrechtlichen Streitigkeiten unmittelbar in den 
Betrieben endgültig gelöst. Das spricht von einer hohen 
Sach- und Rechtskenntnis dieser gesellschaftlichen Ge
richte. Daraus ergibt sich, daß der Schwerpunkt der Lösung 
arbeitsrechtlicher Streitigkeiten in den Betrieben liegen 
muß. Aufgabe jeder betrieblichen Gewerkschaftsleitung ist 
es deshalb, durch gute Rechtsarbeit so für die strikte Ver
wirklichung des Arbeitsrechts in den Betrieben zu sorgen, 
daß Konflikte vermieden werden. Treten sie dennoch auf, 
sind sie rasch mit den im Betrieb bestehenden Möglichkei
ten auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zu 
lösen. Dazu gehört vor allem sowohl die Rechtsberatung im 
Betrieb als auch die Teilnahme der betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen an der Beratung der KK. Es hat sich in 
der Praxis jedoch nicht bewährt, den gewerkschaftlichen 
Leitungen in den Betrieben über diese wichtige Aufgaben
stellung hinaus auch noch die volle Verantwortung für die 
Prozeßvertretung und Mitwirkung in den Fällen zu über
tragen, die im Betrieb nicht gelöst werden können. Wurde 
gegen den Beschluß der KK Einspruch (Klage) eingelegt — 
gleichgültig, ob vom Werktätigen oder vom Betrieb —, feh
len in der Regel die Voraussetzungen (besonders in Be

trieben, in denen keine freigestellten Gewerkschaftsfunk
tionäre tätig sind), daß die betrieblichen Gewerkschafts
leitungen die Aufgaben der Prozeßvertreter wahrnehmen.

Unsere Überprüfungen haben zugleich ergeben, daß es 
auf Grund der guten Rechtsarbeit sowohl der staatlichen 
Leiter als auch der Gewerkschaften und durch die Qualität 
der Arbeit der KK viele Betriebe gibt, in denen es seit 
Jahren nicht erforderlich wurde, zur endgültigen Klärung 
eines Arbeitsrechtsstreits die staatlichen Gerichte in An
spruch zu nehmen.

Hier bestand also rein objektiv kein Erfordernis, sich 
mit den doch oft komplizierten Fragen eines arbeitsrecht
lichen Verfahrens und den damit zusammenhängenden 
Problemen zu beschäftigen, so daß dort auch keine Erfah
rungen auf dem Gebiet der Prozeßvertretung und gewerk
schaftlichen Mitwirkung vorliegen. Es hat sich auch gezeigt, 
daß der Arbeitsaufwand hinsichtlich der Schulung und 
Qualifizierung in keinem Verhältnis zum erreichten Nutzen 
steht, wenn man von dem Bestreben ausgeht, möglichst 
bei allen Betriebsgewerkschaftsleitungen Prozeßvertreter
gruppen zu schaffen. In vielen Kreisen hat sich deshalb 
mit gutem Erfolg die gewerkschaftliche Prozeßvertretung 
und Mitwirkung bei den Kreisvorständen des FDGB kon
zentriert.5

Gewerkschaftliche Prozeßvertretung 
und Leitungstätigkeit

Wie in der „Ordnung für die Tätigkeit der Rechtskommis
sionen“ vom 3. November 1969 festgelegt, haben diese 
Kreisvorstände aus ehrenamtlichen Gewerkschaftsfunk
tionären eine Prozeßvertretergruppe gebildet, die als stän
dige Arbeitsgruppe der Rechtskommissionen tätig ist. Da
durch ist gesichert, daß die im Kreisgebiet erforderlich 
werdenden Prozeßvertretungen bzw. die Mitwirkung im ar
beitsrechtlichen Verfahren durch erfahrene und gut ge
schulte Kader in hoher Qualität wahrgenommen werden 
kann.

Wie sich diese Entwicklung in den letzten Jahren voll
zog, zeigt nachstehende Übersicht über die Tätigkeit der 
Gewerkschaften in Arbeitsrechtsverfahren

davon
insgesamt Prozeßvertretung 

§ 5 Abs. 1 ZPO
Mitwirkung 
§ 5 Abs. 2 ZPO

1975 60% 14% 46%
1976 63% 18% 45%
1977 65% 19% 46%
1978 68% 24% 44%

Wesentliche Voraussetzung für gute Arbeit auf diesem 
Gebiet ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kreis
gericht und dem Kreisvorstand des FDGB. Das beginnt be
reits mit der Übernahme der Prozeßvertretung.6 Einzelne 
Gewerkschaftsmitglieder, insbesondere aus Klein- und Mit
telbetrieben, wissen nicht, daß sie kostenlose Rechtsvertre
tung der Gewerkschaft in Anspruch nehmen können. Des
halb ist es zu einer guten Praxis in der Zusammenarbeit 
der Gerichte mit den Gewerkschaften geworden, daß die 
Werktätigen bereits bei der Aufnahme der Klage von der 
Rechtsantragstelle des Gerichts auf diese Möglichkeit hin
gewiesen werden.

Arbeitsweise der Prozeßvertretergruppen

Die Prozeßvertretung wird in jedem einzelnen Fall durch 
den gewerkschaftlichen Vorstand übernommen. Dieser be
auftragt dann ein Mitglied seiner Prozeßvertretergruppe 
mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe vor Gericht. Welches 
Mitglied der Gruppe diesen Auftrag erhält, bestimmt also 
der Vorstand. Das hängt vielfach davon ab, welcher Art 
der Rechtsstreit ist, da einzelne Mitglieder zum Teil be
reits bestimmte „Spezialkenntnisse“ haben.


